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Verordnung
über die Einstellung , En tlassung und Entloh nung der An¬
gestellten wahrend der Zeit der wirtschaf tli chen Demob'.l-

machung. Vom 24. Januar 1919.
(Schluß.)

8 10.
Angestellte, die während des Krieges v̂on ernem an¬

dern Orte zugezogen sind, sind im Falle der Kündigung dura)
den Arbeitgeber berechtigt, schon vor Ab.ans d.r Kund .gur.gv-
frist ihren Austritt aus der Beschäftigung zu erk aren,... ' L « .*. n»  tu IRrp .'ne.mit »urult-lvenn sie sich gleichzeitig verpflichten, in ihre He.mit hurück-
zulehren . Der Arbeitgeber ist in dier, .... Ma  ±itm StTfufmwicuteu . » er ... diesem Falle oerpsttchtet,
ihnen die Vergütung bis zum Ablauf der Kündigiingss .lst
zu eirtrichten. Erreicht der auf oi? KündigungS' r st l lleude
Teil der Vergütung nicht die Dumme bon zweihundert Mark,
so steht den Angestellten außerdem ein Zuschuß rn Höhe oes
an zweihundert Mark fehlenden Betrags zu.

Eingestellte, die in den ersten fünf Tagen nach erfolg er
Kündigung nach ihrem Hcimatsorte fahren , b .-kommen für
ihre Person und gegebenenfalls für ihre Familie fr .r . ^ efor-
deruna bei Vorlage des polizeilichen Abmeloescherns und
einer Bescheinigung des Arbeitgebers über den Zeit tunke rer
erfolgten Kündigung . Die Kosten dieser freien. Beförderung
werden vom Reiche den zuständigen Ersenbahnverwaltungen

Die Vorschriften der Abs. l und 2 finden keine An¬
wendung auf Angestellte, die nur zur vorübergehenden Aus¬

hilfe angenommen sind. ^ ^
Die Demobilmachungsausschii .se fand befugt, Unterneh¬

mer solcher Betriebe und Inhaber solcher Büros , dre erst
während des Krieges entstanden oder wesent.rch vergrößert
worden sind, zur Einstellung einer bestimmten Mrndesb-
zahl von Kriegsteilnehmern und reichsdeutschen Zivrlmter-
nierien als Angestellte zu oerv,lichten , auch wenn d e Vor-
anssebungen oes 8 2 nicht aorlr'ecml. -..re Verpstrchtung
dar nur soweit erfolgen, als rhre Durchführung dem Ar¬
beitgeber nicht infolge der besonderen Verhältnis,e ,ernes
Betriebs unmöglich .st. Sie ist aufzüheben, ivenn diese

^Die Barschriftel!̂ des Abs. 1 finden kein? Anwendung aus

Hat der Demobilmachung-kommlssar oder der D mebil-
machungsausschuß von der ihm nach § 11 z st hend̂ r Be¬
fugnis Gebrauch gemacht, so ist der Arbeit eb r verpflrchtet,
bis zu der in dem Bescheide bestimmten Anzahl di femgen
sich bei ihm zur Arbeitsaufnahme meldenden Krieg steil-
nehmet und reichsdeutschen Zidilinterrnerten einzustel en,
di- bei ihrer Einberufung oder ihrer In ernrerung n»s An-
aestellte tätig waren und sich nach Vorbildung , Vertrauens¬
würdigkeit und körperlicher Beschaffenheit für seinen Be¬
trieb eignen. ^ , r . . .

Die Eingestellten sind zur Leistung aller derjenigen
Dienst? verpflichtet, dl ihnen bi lrgerwe.se zug mu er wer¬
den können, und erhalten angemessene Verg ..lung.

Tie Einstellung gilt >fiir die Diner des Ink : . stbl .i '̂ ens
des nach § 11 ergangenen Beschei-s . Wahrend vi.fer Zerr
stehen dem Arbeitgeber die Rechte aus 8 9 dieser lIerord-

Mit der Aufhebung des nach 8 11 ergangenen Be chews
kann den aus Grund desselben Eingestellten gekündigt wer¬
den. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat . Bei ten-
weiser Aushebung hat der Arbeitgeber unter den za Ent¬
lassenden die Wahl.

8 IS
Lebnt der Arbeitgeber die Einstellung eines sich nach

ß 12 Meldenden ab, so entsteht hieraus für Viesen nn klag¬
barer Anspruch nicht.

Betriebsunternehmer und Büroinh ' ber, d'e sich der Ver¬
pflichtung zur Einstellung in schuldhafter Weise entziehen,
können von dem im 8 15 d?r Verordnung über T-arnver-
träge . Arbeiter - und Anaestelltenausschüihe und Lchuch-
tung von ArbeitSstreitigkeiten vom 23. Dezember 19a8
Meichs-Gefetzbl. D. 1456) bezeichnet«» Dchlichtungsaus-
scbuß auf Antrag oes Vorsitzenden des Demobilmachungs-
ausschusses für jeden einzelnen Falt mit einer Buße bas
zu zehntausend Mark belegt werden. Dre sestg?,etztt Buße
kann vom Demobilmachungskommisfar für vo lstreübar er¬
klärt werden und wird dann wie Gemtindeabgabeu berge-
tneben Ihr Betrag ist au die Hauptfürsorgeorganiwtiou
für Kriegsbeschäf.igteufürsorge zw zahlen und von dieser im
Interesse kriegsbeschädigter Angestellter zu verwenden.

Körperschaften des öffentlichen Rechtes. ...
Der Bescheid des Demobilmachungsau -,chu, e- wird mit

der Zustellung an den Arbeitgeber wirKam . Er kann von
den Beteiligten binnen drei Tagen rm Wege der Be>ihwer: e_ , »< y . . .. » Avirtifii ■111öl » m 1V i Prl 'A'P'Y'

S 14.

den Beteiligten Vinnen orei -t.au--' '
an den Demvbilmachungskommlssar angefochten werden. Der
Dem obilmachungskommi,Jnr cn scheidet endgul .rg.

Die gesetzlichen Bestimmungen über die Gründe einer
Auflösung ches Tienstverhältnitses ohne Jnnehaltung einer
Kündigungsfrist werden von diesen Vorschriften nicht ve-

^ '^ Als wichtiger Grund im Sinne der vorstehenden Be¬
stimmungen gilt jedoch nicht der durch- Mangel an Kohlen
und Rohmaterial verursachte Zwang zur vorübergehenden
Betriebseinstellung.
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Do-s RetchSanxi für bt : wtrtlchafttiche '» »mDWTOä)\m«

ist befugt, Ausführangs - mtc UebeTgan8»bo\ fdixl\tea zu
dieser Verordnung zu erlas >rn.

8 21.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage iftrer Verkündung

in Kraft . Ten Zeitpunkt ihres Außerkrafttretens bestimmt
das Reichsamt für die wirtschaftliche Temvb lmachung.

Berlin , den 24. Januar 1919.
Die Reichsregierung

Eberl. Scheidemann.
Der Staatssekretär des Reichsamts

fiic die wirtschaftl.che Demobilmachung
' Koeih.

I. 819. Diez,  den 12. März 1919.
-indem ich Vorstehendes zur öjf n Ictfjen Kenntnis

bringe, ersuche ich die Herren Bürgermeister dr? in Frage
kommenden Kreise der 'Arbeitgeber und Arbrrtnehm .-r . Ver¬
bände und Vereine darauf hinzuwrisen, daß die »Vervsseirt-
lichnng der Verordnung außerdem erfolgt ist : ^

1 Im Reichsgesetzblatt Nr . 18 von 1919 Leite 100,
2. in Nr . 21 des Nachrichtenblattes für die wirtschaftliche

Demobilmachung vorn 27. Januar 1919, 3U bezreyen
-mit Einzel r .is von 0,10 Mk. durch cte Lrndeu?ruck?r - .,
Berlin NW. 6, Schissb.ruerdamm 19,

3 in einer auf Beran 'assung des Demeb lmachnngsamtes
her aus « gebenen und kemmentiertn Trusts elrch, ore an
Karl Heemann 's Verlag , Berlin W. 8, Mauerstraße

! 43-44, erschienen und zum Prersr von 2 Art. bezogen
werden kann.

Der Landrat.
Thon.

• * *

Gesehen und genehmigt.
Ter Chef der Militärverwaltung de-, Unterlahnkrefies.

A. Graignic,  Rittmeister.

Bei S ' t .xttaMten über vre BerpsNebtnng snflilt, « .
stelluna oder Wer terb?sch äftr mrng« r 0 n 'Singestl ten ich
6 bis 8 dieser Verordnung ) ist der in der Verordnung vom
23. Dezember 1918 vorgesehene LchlichtungSausichnß zu-

^ " Das Verfahren vor dem Schlichtungsausschn ft richtet
sich nach den Vorschriften der 88 15 bis 39 der lefchenannten
Verordnung . Der Demobrlmachungskorp.mr,sar kannanch
selbst den Schlichtungsausschuß oder dre au seme - teile
tretende Schlichtnngsstelle nnrnsen und wre eine Patter
durch Stellung von Anträgm und Terlnahme an d.n der - ^
Handlungen das Verfahren fördern.

8 16.
,<oat ein Tarifvertrag für die Gestaltung der Arbe' ts-

bedinqungen des Berusskreises innerhalb des Bezirke->errr?-,
Demobilmachungskommr s rs üb.rwregende Bedeutung er¬
langt . so kann der DemobilmachnngSkomminar bet . dem
Reichsarbei Samte beantrag n. d n Tarf . ertrag g matz 82
rer Verordnung vom 23. Dezember 1918 f..r al g mer-a ver¬
bindlich zu erklären . In diesem Falle gK.en dre Vor¬
schriften der 88 2 bis 6 der bezeichnetcn Verordnung ent¬
sprechend.

bindlrchkerr des Ä,arr,oe.7rugs uyim - - -
fabrens nach § 4 Abs. 1 der genau».en, Berordnun < em-
zurreten hat , wenn der Demobilmachungskommr.sar d.es zur
Beschleunigung für notwendig hält.

Bei Str it gferten üb r G Hilter oder sonstig' Arb it -
verhältnisse finden die Bestimmungen des 8 ls Avs. a
dieser Verordnung Anwendung.

8 17 ^
Unterwerfen sich nicht beide Parteien dem SVredS- -

spruch so kann der DemobilmachnngAkommrsur ovrs
sprnch für verbindlich erklären . Dab -r k n» er, ,ober de-
Schiedsspruch die Wiederrinstellnnq oder Werterbe^bastc-
qring von Angestellten (88 2. 6 bis 8> bvtrrsst. dre Wreder-
einzustellenden opcr Weiterznbeschäft.genden bestrmmm. ^^ ,

" Beirifit der Schiedsspruch auch die Arb i so erhalt r ,e
solcher Angestellten, die im Bezirk .ein"S anderen Demob' l-
machungskvnrmi sacs beschäftrgt s.nd. so st hen du tm Lb 1
Gezeichneten Befugnisse ccm Retchsamt far dre wll s .,a >- ^
liste Demobilmachung zn. , ^ . .. .

Ist ein Schiedsspruch nach Abs. 1 unO 2 für der .an l ch
erklärt so gelten zwischen dem Arbeitgeber und ^nehmer
Dienstverträge als abaescklossn. dre dem Inhalt des schrews-
spruchs. und, soweit dieser eine Re e . mg nr st eoast h , rea
Dienstvcr .lägen glcrchartrger An estellt .r entsprechen.̂ Fnr
vic weiter zu beschäftigenden Angst lsten andern -ra^ rn
diesem Falle ihre Dienstoerträge entsprechend dem Jngalt

des Schiedsspruchs. ^ ^
Ist nach 8 27 Abis. 4 d. r Verordnung vom 23. Te ember

1915'̂ ein Schiedls rrrch nicht zustande gek mm n k na rer
Temobilmachungskommissar nach erneu e- Verbaudt ^ -g -e.-
Schlichtungsausschusses einen Schi.dA.prmhl hrb :.!U)« u
Hierbei hat der Demobilmaa,rrngsm nm s>ar -st. ^ 0' >>}•'
eines unparteiischen Vorsitzend n. Ist . era solcher vorh .ir¬
den, so scheidet er für die fraglichen Llrert g-uten aa,.

In dem Falle des 8 17 Abs- 2 tritt ein Brstnster des
Reichsamtes für die wir sches uche Demob-lmachaug an dr.
Stelle des Demobilmachungskommr^.-.rs.

8 19
Als Kriegsteilnehmer rnr Sinn ? d'eser Berorduun s irrd

auch die Kriegstellnehmer eines während des Krrer.es nrrt
dem Deutschen Reiche verbündeten Staates anWohea . te
bei ihrem Eintritt in den Heeresdienst rhren Wm.as'.tz mr
Deutschen Reiche hatten , sofern für dre Ang 'hor .gen . es
Deutschen Reichs ore Gegensrrtrgkctt durch den auvlanor .ch.n
Staat verbärgt ist. . . .. . _

Zivilinternierte , die Angehörige eines wahren ^ res
Krieaes mit oem Deutschen Reiche verbundekrn staa .es
sind, stehen reichsoeutschen Zivil internierten g eich, Ib'ern
ie rur Zeit ihrer Internierung r'h en Wohnsitz rm Teist chm

Reiche harten und für die Ang .hör .gen des Deut,chea R .r r,s
die GeLenseitlgk.lt durch den au . l .n rsnen s .aa - o.rourgt
ist. -

J .-Rr . ll . 1825. ' Diez,  den 15. März 1919,
Bet ifft : BrotkarrenauSflabe.

Die Gültigkeit der Brotkarten für dis Zeit vom 25. Fe¬
bruar bis 23. März 1919 läuft am 23. M - rx « . ab
neuen Brotkarten , die für dre Zut vo n 24. Marz 0u > J ).
siiBvild. Js . Gültigkeit haben uns im nb . rgen euren unver¬
änderten Abdruck der vorigen darst .lien , werden Zhaen recht¬
zeitig durch die Druckerei zugehen.

Die alten , bis 23. März d. nochmicht dettvendct-n
Brotkarten verlieren alsdann ihre Gulag ert. Ker llm .au, ch
der alten Brotkarten gegen neue hat in den tragen vom
17. März bis 22. März stattzufinden.

Die dreserbalb von der Drtspolizeibehörde erlassenen
Vorschriften sino genau zn beachten, damrt sich der Umtausch
überall glatt vollzieht.

Tu  Vor, »« S» ’*'*» Srei 4a»sr«,»,Ke4
I Thon.

* ♦ *

! /Gesehelr und genehmigt: „ ^ f , » .. .
ifer Chef der Militärverwaltung des Unterlnhnkrer,es.

! A. Graignic . Rittmeister.

FÜ die Herren Bü qermelster des Untellahn-kceijlS.
Die vorschriftsmäßigen Formulare betr.

Mcldii»« übtrtTafl atrr KraMrilkN
* an Sie franz BcsatzungSbehörden

find zu haben in der Druckerei
H. Cyr . Sommer , Bad Ems u. ^ixz.
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